
241 

Gesetz- und Verordnungsblatt

für das Land Brandenburg 

Teil II – Verordnungen 

Nummer 1214. Jahrgang Potsdam, den 23. Mai 2003 

Datum Inhalt Seite 

19.12.2002 Verordnung über das Naturschutzgebiet „Klienitz“ ............................................................... 242 

20.12.2002 Verordnung über das Naturschutzgebiet „Hutung Sähle“ ...................................................... 247 

23.12.2002 Verordnung über das Naturschutzgebiet „Bullenberger Bach/Klein Briesener Bach“ ........... 252 



242 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil II – Nr. 12 vom 23. Mai 2003 

Verordnung über das Naturschutzgebiet 
„Klienitz“ 

Vom 19. Dezember 2002 

Auf Grund des § 21 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und 2 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes vom 25. Juni 1992 
(GVBl. I S. 208), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 10. Juli 2002 (GVBl. I S. 62), verordnet der Minister für 
Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung: 

§ 1 
Erklärung zum Schutzgebiet 

Die in § 2 näher bezeichnete Fläche im Landkreis Oberhavel 
wird als Naturschutzgebiet festgesetzt. Das Naturschutzgebiet 
trägt die Bezeichnung „Klienitz“. 

§ 2 
Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 202 Hektar. 
Es umfasst Flächen in folgenden Fluren: 

Gemeinde: Gemarkung: Flure: 

Mildenberg Mildenberg 5; 
Zehdenick Zehdenick 3, 4, 7, 8. 

Eine Kartenskizze ist dieser Verordnung zur Orientierung als 
Anlage beigefügt. 

(2) Die Grenze des Naturschutzgebietes ist in topografischen 
Karten im Maßstab 1 : 10 000 und in Flurkarten mit ununter
brochener Linie eingetragen, als Grenze gilt der innere Rand 
dieser Linie. Zur Orientierung ist dieser Verordnung zusätzlich 
eine Flurstücksliste beigefügt. Maßgeblich ist die Einzeich
nung in den Flurkarten. 

(3) Die Verordnung mit Karten und Flurstücksliste kann beim 
Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumord
nung des Landes Brandenburg, oberste Naturschutzbehörde, in 
Potsdam sowie beim Landkreis Oberhavel, untere Naturschutz
behörde, von jedermann während der Dienstzeiten kostenlos 
eingesehen werden. 

§ 3 
Schutzzweck 

(1) Schutzzweck des Naturschutzgebietes ist 

1.	 die Erhaltung und Entwicklung einer Feuchtwiesenland
schaft der Havelniederung, eines naturnahen Altarmes der 
Havel mit seiner natürlich eutrophen Wasserqualität, eines 
anthropogen entstandenen Flachwassersees sowie aufge
lassener, in Sukzession befindlicher Torfstiche; 

2.	 die Erhaltung und Entwicklung 

a)	 als Lebensraum wild lebender Pflanzengesellschaften, 
insbesondere von Erlenbrüchen, Feucht- und Nasswie
sen, Röhrichtbeständen und Uferpflanzengesellschaf
ten, 

b)	 als Lebensraum wild lebender Tierarten, insbesondere 
als Zug-, Rast- und Überwinterungsgebiet für nordi
sche Gänse, als Brut- und Nahrungsgebiet für Wasser-, 
Wat- und Großvögel sowie als Lebensraum für Amphi
bien, Reptilien und Säuger; 

3.	 die Erhaltung und Entwicklung der Lebensräume wild le
bender Pflanzenarten, darunter zahlreicher nach § 10 Abs. 2 
Nr. 10 des Bundesnaturschutzgesetzes besonders geschütz
ter Arten, beispielsweise verschiedener Orchideenarten, 
Tannenwedel und verschiedener Seerosenarten; 

4.	 die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Lebens
beziehungsweise Rückzugsraum und potenzielles Wieder
ausbreitungszentrum wild lebender Tierarten, darunter 
zahlreicher nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 und 11 des Bundes
naturschutzgesetzes besonders und streng geschützter 
Arten, beispielsweise Große Rohrdommel, Mittel- und 
Kleinspecht sowie Flussseeschwalbe; 

5.	 die Erhaltung und Entwicklung des Feuchtgebietes als we
sentlicher Teil des Biotopverbundes der Zehdenick-Span-
dauer Havelniederung; 

6.	 die Erhaltung der Reste ehemaliger Torfstiche aus wissen
schaftlichen Gründen zur Erforschung ihrer Entwicklung 
nach Aufgabe der wirtschaftlichen Nutzung. 

(2) Die Unterschutzstellung dient der Erhaltung und Entwick-
lung 

1.	 von natürlichen eutrophen Seen mit einer Vegetation vom 
Typ Magnopotamion oder Hydrocharition, feuchten Hoch
staudenfluren und kalkreichen Niedermooren als Lebens
raumtypen nach Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG des 
Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Le
bensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen 
(ABl. EG Nr. L 206 S. 7), zuletzt geändert durch die Richt
linie 97/62/EG vom 27. Oktober 1997 (ABl. EG Nr. L 305 
S. 42) – Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie; 

2.	 von Auen-Wäldern mit Alnus glutinosa (Schwarz-Erle) 
und Fraxinus excelsior (Gemeine Esche) (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) entlang der Havel als prio
ritärer Lebensraumtyp nach Anhang I der Fauna-Flora-
Habitat-Richtlinie; 

3.	 der Habitate und Populationen von Elbebiber (Castor fiber 
albicus), Fischotter (Lutra lutra), Kamm-Molch (Triturus 
cristatus), Rotbauchunke (Bombina bombina), Steinbeißer 
(Cobitis taenia), Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis), 
Rapfen (Aspius aspius) und Bitterling (Rhodeus sericeus) 
als Tierarten nach Anhang II der Fauna-Flora-Habitat-
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Richtlinie, einschließlich ihrer für Fortpflanzung, Ernäh
rung, Wanderung und Überwinterung wichtigen Lebens
räume. 

§ 4 
Verbote 

(1) Vorbehaltlich der nach § 5 zulässigen Handlungen sind in 
dem Naturschutzgebiet gemäß § 21 Abs. 2 Satz 1 des Branden
burgischen Naturschutzgesetzes alle Handlungen verboten, die 
das Gebiet, seinen Naturhaushalt oder einzelne seiner Bestand
teile zerstören, beschädigen, verändern oder nachhaltig stören 
können. 

(2) Es ist insbesondere verboten: 

1.	 bauliche Anlagen zu errichten oder wesentlich zu verän
dern, auch wenn dies keiner öffentlich-rechtlichen Zulas
sung bedarf; 

2.	 Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrseinrichtungen 
sowie Leitungen anzulegen, zu verlegen oder zu verändern; 

3.	 Plakate, Werbeanlagen, Bild- oder Schrifttafeln aufzustel
len oder anzubringen; 

4.	 Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen oder Warenauto
maten aufzustellen; 

5.	 die Bodengestalt zu verändern, Böden zu verfestigen, zu 
versiegeln oder zu verunreinigen; 

6.	 die Art oder den Umfang der bisherigen Grundstücksnut
zung zu ändern; 

7.	 zu lagern, zu zelten, Wohnwagen aufzustellen, Feuer zu 
verursachen oder eine Brandgefahr herbeizuführen; 

8.	 die Ruhe der Natur durch Lärm zu stören; 

9.	 das Gebiet außerhalb der Wege zu betreten; 

10. außerhalb der für den öffentlichen Verkehr gewidmeten 
Straßen und Wege, der nach öffentlichem Straßenrecht 
oder auf Grund des § 20 Abs. 3 des Landeswaldgesetzes 
gekennzeichneten Reitwege zu reiten; 

11. mit Kraftfahrzeugen außerhalb der für den öffentlichen 
Verkehr gewidmeten Straßen und Wege zu fahren oder 
Fahrzeuge dort abzustellen, zu warten oder zu pflegen; 

12. zu baden; 

13. Wasserfahrzeuge aller Art einschließlich Surfbretter außer
halb der Bundeswasserstraße „Obere Havel-Wasserstraße“ 
zu benutzen; 

14. Modellsport oder ferngesteuerte Modelle zu betreiben oder 
feste Einrichtungen dafür bereitzuhalten; 

15. Hunde frei laufen zu lassen; 

16. Be- oder Entwässerungsmaßnahmen über den bisherigen 
Umfang hinaus durchzuführen, Gewässer jeder Art entge
gen dem Schutzzweck zu verändern oder in anderer Weise 
den Wasserhaushalt des Gebietes zu beeinträchtigen; 

17. Schmutzwasser, Gülle, Dünger, Gärfutter oder Klärschlamm 
auszubringen, einzuleiten, zu lagern oder abzulagern; die 
§§ 4 und 5 der Klärschlammverordnung bleiben unberührt; 

18. Abfälle oder sonstige Gegenstände zu lagern, abzulagern 
oder sich ihrer in sonstiger Weise zu entledigen; 

19. Fische und Wasservögel zu füttern oder Futter bereitzustel
len; 

20. Tiere auszusetzen oder Pflanzen anzusiedeln; 

21. wild lebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beun
ruhigen, zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Ent
wicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstät
ten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zer
stören; 

22. wild lebende Pflanzen oder ihre Teile oder Entwicklungs
formen abzuschneiden, abzupflücken, aus- oder abzurei
ßen, auszugraben, zu beschädigen oder zu vernichten; 

23. Pflanzenschutzmittel jeder Art anzuwenden; 

24. Wiesen, Weiden oder sonstiges Grünland umzubrechen 
oder neu anzusäen. 

§ 5 
Zulässige Handlungen 

(1) Ausgenommen von den Verboten des § 4 bleiben folgende 
Handlungen: 

1.	 die im Sinne des § 11 Abs. 2 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes ordnungsgemäße landwirtschaftliche 
Bodennutzung auf den bisher rechtmäßig dafür genutzten 
Flächen mit der Maßgabe, dass 

a)	 auf den Feuchtwiesen folgender Flurstücke die Stau
regulierung so durchgeführt wird, dass sich ab dem 
1. November eines jeden Jahres bis zum 30. Juni des 
Folgejahres oberflächennahe Grundwasserstände mit 
Blänkenbildung einstellen können: 

Gemarkung Zehdenick, Flur 7:

Flurstücke 19 bis 21, 24, 40, 41, 44 bis 47, 50 bis 53,

56/2, 83 bis 97, 101, 102 , 105, 106,

Gemarkung Zehdenick, Flur 8:

14, 15, 45, 47, 49, 89, 91 bis 93, 123,125,


b)	 Grünland als Wiese oder Weide genutzt wird und die 
jährliche Zufuhr an Pflanzennährstoffen über Dünger 
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inklusive der Exkremente von Weidetieren je Hektar 
Grünland die Menge nicht überschreitet, die dem Äqui
valent an Dünger von 1,4 Großvieheinheiten (GVE) 
entspricht, ohne chemisch-synthetische Stickstoff
düngemittel einzusetzen. Im Übrigen gilt § 4 Abs. 2 
Nr. 17, 

c)	 § 4 Abs. 2 Nr. 23 und 24 gilt; 

2.	 die im Sinne des § 11 Abs. 3 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Bo
dennutzung in der bisherigen Art und im bisherigen Um
fang auf den bisher rechtmäßig dafür genutzten Flächen 
mit der Maßgabe, dass nur Arten der potenziell natürlichen 
Vegetation verwendet werden; 

3.	 die im Sinne des § 11 Abs. 4 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 des 
Fischereigesetzes für das Land Brandenburg ordnungs
gemäße fischereiwirtschaftliche Flächennutzung in der 
bisherigen Art und im bisherigen Umfang auf den bisher 
rechtmäßig dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe, dass 
Reusen so einzusetzen und auszustatten sind, dass ein Ein
schwimmen und eine Gefährdung des Fischotters weitge
hend ausgeschlossen ist; 

4.	 die rechtmäßige Ausübung der Angelfischerei an der Bun
deswasserstraße „Obere Havel-Wasserstraße“; 

5.	 für den Bereich der Jagd: 

a)	 die rechtmäßige Ausübung der Jagd mit der Maßgabe, 
dass 

aa) die Jagd in der Zeit vom 1. März bis 30. Juni eines 
Jahres ausschließlich vom Ansitz erfolgt, 

bb) die Jagd auf Wasservögel verboten ist, 

b)	 die Errichtung jagdlicher Einrichtungen zur Ansitz
jagd. 

Im Übrigen bleiben die Anlage von Kirrungen, Wildwiesen 
und Wildäckern sowie die Ausbildung von Jagdhunden un
zulässig; 

6.	 die im Sinne des § 10 des Brandenburgischen Straßenge
setzes ordnungsgemäße Unterhaltung der dem öffentlichen 
Verkehr gewidmeten Straßen und Wege, die im Sinne des 
§ 78 des Brandenburgischen Wassergesetzes ordnungsge
mäße Unterhaltung der Gewässer  mit der Maßgabe, dass 
Maßnahmen der Gewässerunterhaltung nicht in der Zeit 
vom 15. März  bis zum 15. September eines Jahres erfolgen, 
die ordnungsgemäße Unterhaltung sonstiger rechtmäßig 
bestehender Anlagen sowie die ordnungsgemäße Unter
haltung der Bundeswasserstraße „Obere Havel-Wasser-
straße“, sofern sie den gesetzlichen Umfang nicht über
schreitet, jeweils im Einvernehmen mit der unteren Na
turschutzbehörde; 

7.	 die sonstigen bei In-Kraft-Treten dieser Verordnung auf 
Grund behördlicher Einzelfallentscheidung rechtmäßig 
ausgeübten Nutzungen und Befugnisse in der bisherigen 
Art und im bisherigen Umfang; 

8.	 Maßnahmen zur Untersuchung von Altlastenverdachts
flächen und Verdachtsflächen sowie Maßnahmen der Alt
lastensanierung und der Sanierung schädlicher Bodenver
änderungen gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz sowie 
Maßnahmen der Munitionsberäumung im Einvernehmen 
mit der unteren Naturschutzbehörde; 

9.	 Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die von 
der unteren Naturschutzbehörde angeordnet worden sind; 

10. behördliche sowie behördlich angeordnete oder zugelasse
ne Beschilderungen, soweit sie auf den Schutzzweck des 
Gebietes hinweisen oder als hoheitliche Kennzeichnungen, 
Orts- oder Verkehrshinweise, Wegemarkierungen oder 
Warntafeln dienen; 

11. Maßnahmen, die der Abwehr einer unmittelbar drohenden 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dienen. 
Die untere Naturschutzbehörde ist über die getroffenen 
Maßnahmen unverzüglich zu unterrichten. Sie kann nach
träglich ergänzende Anordnungen zur Vereinbarkeit mit 
dem Schutzzweck treffen. 

(2) Die in § 4 für das Betreten und Befahren des Naturschutz
gebietes enthaltenen Einschränkungen gelten nicht für die 
Dienstkräfte der Naturschutzbehörden, die zuständigen Natur
schutzhelfer und sonstige von den Naturschutzbehörden beauf
tragte Personen sowie für Dienstkräfte und beauftragte Perso
nen anderer zuständiger Behörden und Einrichtungen, soweit 
diese in Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben handeln. 
Der Genehmigungsvorbehalt nach § 19 Abs. 3 Satz 2 des Lan
deswaldgesetzes bleibt unberührt. 

§ 6 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Folgende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen werden als 
Zielvorgabe benannt: 

1.	 auf den Flächen westlich der Bahnlinie Löwenberg-Templin 
(Kiebitzlaake) sollen die Mahdtermine dem Schutzzeck 
angepasst werden; 

2.	 entlang des Treidelweges an der Havel wird die Errichtung 
eines Naturlehrpfades zum Zweck der Umweltbildung an
gestrebt. 

§ 7 
Befreiungen 

Von den Verboten dieser Verordnung kann die oberste Natur
schutzbehörde auf Antrag gemäß § 72 des Brandenburgischen 
Naturschutzgesetzes Befreiung gewähren. 
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§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 des Bran
denburgischen Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig den Verboten des § 4 oder den Maßgaben des 
§ 5 zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß § 74 
des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes mit einer Geld
buße bis zu 51 129,19 Euro (in Worten: einundfünfzigtausend
einhundertneunundzwanzig Euro, neunzehn Cent) geahndet 
werden. 

§ 9 
Verhältnis zu anderen 

naturschutzrechtlichen Bestimmungen 

(1) Die Aufstellung einer Behandlungsrichtlinie zur Ausfüh
rung der in dieser Verordnung festgelegten Schutz-, Pflege
und Entwicklungsmaßnahmen und zur Verwirklichung des 
Schutzzwecks sowie die Duldung von Maßnahmen des Natur
schutzes und der Landschaftspflege richten sich nach den 
§§ 29 und 68 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes. 

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gehen anderen natur
schutzrechtlichen Schutzgebietsausweisungen im Bereich des 
in § 2 genannten Gebietes vor. 

(3) Soweit diese Verordnung keine weiter gehenden Vorschrif
ten enthält, bleiben die Regelungen über gesetzlich geschützte 
Teile von Natur und Landschaft (§§ 31 bis 36 des Brandenbur
gischen Naturschutzgesetzes) und über den Schutz und die 

Pflege wild lebender Tier- und Pflanzenarten (§§ 39 bis 55 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, §§ 37 bis 43 des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes) unberührt. 

§ 10 
Geltendmachen von Rechtsmängeln 

Eine Verletzung von Vorschriften des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes oder anderer Rechtsvorschriften kann gegen 
diese Verordnung nur innerhalb von zwei Jahren nach ihrer 
Verkündung geltend gemacht werden (§ 47 Abs. 1 Nr. 2 und 
Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung in Verbindung mit § 4 
Abs. 1 des Brandenburgischen Verwaltungsgerichtsgesetzes). 

§ 11 
In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
Ausgenommen davon sind die Maßgaben zur landwirtschaft
lichen Bodennutzung nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a bis c, 
die am 1. Juli 2003 in Kraft treten. 

Potsdam, den 19. Dezember 2002 

Der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung 

Wolfgang Birthler 
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Verordnung über das Naturschutzgebiet 
„Hutung Sähle“ 

Vom 20. Dezember 2002 

Auf Grund des § 21 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und 2 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes vom 25. Juni 1992 
(GVBl. I S. 208), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 10. Juli 2002 (GVBl. I S. 62), verordnet der Minister für 
Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung: 

§ 1 
Erklärung zum Schutzgebiet 

Die in § 2 dieser Verordnung näher bezeichnete Fläche im 
Landkreis Uckermark wird als Naturschutzgebiet festgesetzt. 
Das Naturschutzgebiet trägt die Bezeichnung „Hutung Sähle“. 

§ 2 
Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 44 Hektar. 
Es umfasst Flächen in der Stadt Lychen, Gemarkung Retzow, 
Flur 5. 

Eine Kartenskizze ist dieser Verordnung zur Orientierung als 
Anlage beigefügt. 

(2) Die Grenze des Naturschutzgebietes ist in topografischen 
Karten im Maßstab 1 : 10 000 und in einer Flurkarte mit un
unterbrochener Linie eingetragen; als Grenze gilt der innere 
Rand dieser Linie. Zur Orientierung ist dieser Verordnung zu
sätzlich eine Flurstücksliste beigefügt. Maßgeblich ist die Ein
zeichnung in der Flurkarte. 

(3) Die Verordnung mit Karten und Flurstücksliste kann beim 
Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumord
nung, oberste Naturschutzbehörde, in Potsdam, sowie beim 
Landkreis Uckermark, untere Naturschutzbehörde, von jeder
mann während der Dienstzeiten kostenlos eingesehen werden. 

§ 3 
Schutzzweck 

(1) Schutzzweck des Naturschutzgebietes, das ein nährstoff
armes Torfmoosmoor mit gehölzarmer, moosreicher Moor
vegetation, ein angrenzendes Feldgehölz sowie einen durch 
Schafhutung entstandenen großflächigen Sandtrockenrasen 
umfasst, ist 

1.	 die Erhaltung und Entwicklung 

a)	 als Lebensraum wild lebender Pflanzengesellschaften, 
insbesondere der Übergangs- und Schwingrasenmoore, 
Moorgehölze, Feucht-, Frisch- und Großseggenwiesen, 
Röhrichte und der Schafschwingel-Trockenrasen, 

b)	 als Lebensraum wild lebender Tierarten, insbesondere 
Großvogel-, Amphibien-, Reptilien- und Insektenarten; 

2.	 die Erhaltung der Lebensräume wild lebender Pflanzen
arten, darunter nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 des Bundesnatur
schutzgesetzes besonders geschützter Arten, beispielsweise 
Rundblättriger Sonnentau (Drosera rotundifolia), Sumpf
iris (Iris pseudacorus), Gewöhnliche Grasnelke (Armeria 
elongata), Kammwurmfarn (Dryopteris cristata) und 
Fieberklee (Menyanthes trifoliata); 

3.	 die Wiederherstellung eines naturnahen Wasserhaushalts 
und die Sicherung der Wasserspeicherfähigkeit des Kessel
moores, 

4.	 die Erhaltung der besonderen Eigenart und Vielfalt des Ge
bietes in seiner kleinräumigen Verzahnung von nassen bis 
trockenen Standorten. 

(2) Die Unterschutzstellung dient der Erhaltung und Entwick-
lung 

1.	 des Gebietes als Teil des Europäischen Vogelschutzgebie
tes „Uckermärkische Seenlandschaft“ nach der Richtli
nie 79/409 EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Er
haltung der wild lebenden Vogelarten (ABl. EG Nr. L 103 
S. 1), zuletzt geändert durch die Richtlinie 97/49/EG vom 
29. Juli 1997 (ABl. EG Nr. L 233 S. 9) – Vogelschutz-
Richtlinie – in seiner Funktion als Lebensraum von Arten 
nach Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie, beispielsweise 
Kranich (Grus grus), Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus) 
und Heidelerche (Lullula arborea) einschließlich ihrer 
Brut- und Nahrungsbiotope; 

2.	 von Birken-Kiefern-Moorwäldern als Lebensraumtyp nach 
Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 
21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EG Nr. 
L 206 S. 7), zuletzt geändert durch die Richtlinie 97/62/EG 
vom 27. Oktober 1997 (ABl. EG Nr. L 305 S. 42) – Fauna-
Flora-Habitat-Richtlinie; 

3.	 von Rotbauchunke (Bombina bombina) und Kammmolch 
(Triturus cristatus) als Tierarten nach Anhang II der Fauna-
Flora-Habitat-Richtlinie, einschließlich ihrer für Fortpflan
zung, Ernährung, Wanderung und Überwinterung wichti
gen Lebensräume. 

§ 4 
Verbote 

(1) Vorbehaltlich der nach § 5 zulässigen Handlungen sind in 
dem Naturschutzgebiet gemäß § 21 Abs. 2 Satz 1 des Branden
burgischen Naturschutzgesetzes alle Handlungen verboten, die 
das Gebiet, seinen Naturhaushalt oder einzelne seiner Bestand
teile zerstören, beschädigen, verändern oder nachhaltig stören 
können. 

(2) Es ist insbesondere verboten: 
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1.	 bauliche Anlagen zu errichten oder wesentlich zu verän
dern, auch wenn dies keiner öffentlich-rechtlichen Zulas
sung bedarf; 

2.	 Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrseinrichtungen 
sowie Leitungen anzulegen, zu verlegen oder zu verändern; 

3.	 Plakate, Werbeanlagen, Bild- oder Schrifttafeln aufzustel
len oder anzubringen; 

4.	 Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen oder Warenauto
maten aufzustellen; 

5.	 die Bodengestalt zu verändern, Böden zu verfestigen, zu 
versiegeln oder zu verunreinigen; 

6.	 die Art der bisherigen Grundstücksnutzung zu ändern; 

7.	 zu lagern, zu zelten, Wohnwagen aufzustellen, Feuer zu 
verursachen oder eine Brandgefahr herbeizuführen; 

8.	 die Ruhe der Natur durch Lärm zu stören; 

9.	 das Gebiet außerhalb der Wege zu betreten; 

10. außerhalb der für den öffentlichen Verkehr gewidmeten 
Straßen und Wege, der nach öffentlichem Straßenrecht 
oder auf Grund des § 20 Abs. 3 des Landeswaldgesetzes 
gekennzeichneten Reitwege zu reiten; 

11. mit Fahrzeugen außerhalb der für den öffentlichen Verkehr 
gewidmeten Straßen und Wege zu fahren oder Fahrzeuge 
dort abzustellen, zu warten oder zu pflegen; 

12. Modellsport oder ferngesteuerte Geräte zu betreiben oder 
feste Einrichtungen dafür bereitzuhalten; 

13. Hunde frei laufen zu lassen; 

14. Be- oder Entwässerungsmaßnahmen über den bisherigen 
Umfang hinaus durchzuführen, Gewässer jeder Art entge
gen dem Schutzzweck zu verändern oder in anderer Weise 
den Wasserhaushalt des Gebietes zu verändern; 

15. Schmutzwasser, Gülle, Dünger, Gärfutter oder Klär
schlamm auszubringen, einzuleiten, zu lagern oder abzu
lagern; die §§ 4 und 5 der Klärschlammverordnung bleiben 
unberührt; 

16. Abfälle oder sonstige Gegenstände zu lagern, abzulagern 
oder sich ihrer in sonstiger Weise zu entledigen; 

17. Tiere zu füttern oder Futter bereitzustellen; 

18. Tiere auszusetzen oder Pflanzen anzusiedeln; 

19. wild lebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beun
ruhigen, zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Ent
wicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten 
der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören; 

20. wild lebende Pflanzen oder ihre Teile oder Entwicklungs
formen abzuschneiden, abzupflücken, aus- oder abzurei
ßen, auszugraben, zu beschädigen oder zu vernichten; 

21. Pflanzenschutzmittel jeder Art anzuwenden; 

22. Wiesen, Weiden oder sonstiges Grünland umzubrechen 
oder neu anzusäen. 

§ 5 
Zulässige Handlungen 

(1) Ausgenommen von den Verboten des § 4 bleiben folgende 
Handlungen: 

1.	 die im Sinne des § 11 Abs. 2 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes ordnungsgemäße landwirtschaftliche Bo
dennutzung in der bisherigen Art und im bisherigen Um
fang auf den bisher rechtmäßig dafür genutzten Flächen 
mit der Maßgabe, dass 

a)	 die Nutzung des Grünlandes vor dem 16. Juni unzuläs
sig ist, 

b)	 Walzen oder Schleppen von Grünland im Zeitraum 
vom 15. März eines Jahres bis zur ersten Nutzung un
zulässig ist, 

c)	 § 4 Abs. 1 Nr. 15, 21 und 22 gilt; 

2.	 die im Sinne des § 11 Abs. 3 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Bo
dennutzung auf den bisher rechtmäßig dafür genutzten Flä
chen mit der Maßgabe, dass 

a)	 Feldgehölze nur einzelstammweise genutzt werden, 

b)	 bei Wiederaufforstungen keine standortfremden, nicht
heimischen Baumarten zu verwenden sind, 

c)	 ein Totholzanteil von mindestens fünf Prozent am stehen
den und liegenden Bestandesvorrat zu gewährleisten ist, 

d)	 § 4 Abs. 2 Nr. 15 und 21 gilt; 

3.	 für den Bereich der Jagd: 

a)	 die rechtmäßige Ausübung der Jagd, 

b)	 die Errichtung ortsunveränderlicher jagdlicher Einrich
tungen zur Ansitzjagd mit Zustimmung der unteren 
Naturschutzbehörde. Die Zustimmung ist zu erteilen, 
wenn der Schutzzweck nicht beeinträchtigt wird, 

c)	 das Aufstellen transportabler und mobiler Ansitzein
richtungen, 

d)	 die Anlage von Kirrungen außerhalb geschützter Bio
tope; 
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Im Übrigen bleibt die Anlage von Wildfütterungen, Kirrun
gen, Ansaatwildwiesen oder Wildäckern verboten; 

4.	 die im Sinne des § 10 des Brandenburgischen Straßenge
setzes ordnungsgemäße Unterhaltung der dem öffentlichen 
Verkehr gewidmeten Straßen und Wege, die im Sinne des 
§ 78 des Brandenburgischen Wassergesetzes ordnungs
gemäße Unterhaltung der Gewässer sowie die ordnungs
gemäße Unterhaltung sonstiger rechtmäßig bestehender 
Anlagen jeweils im Einvernehmen mit der unteren Natur
schutzbehörde; 

5.	 die sonstigen bei In-Kraft-Treten dieser Verordnung auf 
Grund behördlicher Einzelfallentscheidung rechtmäßig 
ausgeübten Nutzungen und Befugnisse in der bisherigen 
Art und im bisherigen Umfang; 

6.	 Maßnahmen zur Untersuchung von Altlastenverdachts
flächen und Verdachtsflächen sowie Maßnahmen der Alt
lastensanierung und der Sanierung schädlicher Bodenver
änderungen gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz sowie 
Maßnahmen der Munitionsräumung im Einvernehmen mit 
der unteren Naturschutzbehörde; 

7.	 Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die von 
der unteren Naturschutzbehörde angeordnet worden sind; 

8.	 behördliche sowie behördlich angeordnete oder zugelasse
ne Beschilderungen, soweit sie auf den Schutzzweck des 
Gebietes hinweisen oder als hoheitliche Kennzeichnungen, 
Orts- oder Verkehrshinweise, Wegemarkierungen oder 
Warntafeln dienen; 

9.	 Maßnahmen, die der Abwehr einer unmittelbar drohenden 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dienen. 
Die untere Naturschutzbehörde ist über die getroffenen 
Maßnahmen unverzüglich zu unterrichten. Sie kann nach
träglich ergänzende Anordnungen zur Vereinbarkeit mit 
dem Schutzzweck treffen. 

(2) Die in § 4 dieser Verordnung für das Betreten und Befahren 
des Naturschutzgebietes enthaltenen Einschränkungen gelten 
nicht für die Dienstkräfte der Naturschutzbehörden, die zustän
digen Naturschutzhelfer und sonstige von den Naturschutz
behörden beauftragte Personen sowie für Dienstkräfte und 
beauftragte Personen anderer zuständiger Behörden und Ein
richtungen, soweit diese in Wahrnehmung ihrer gesetzlichen 
Aufgaben handeln. Der Genehmigungsvorbehalt nach § 19 
Abs. 3 Satz 2 des Landeswaldgesetzes bleibt unberührt. 

§ 6 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Folgende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen werden als 
Zielvorgabe benannt: 

1.	 die Sohle der Entwässerungsgräben soll angehoben werden; 

2.	 am Nord-, Ost- und Südrand des Gebietes sollen Hecken 
oder Baumreihen angelegt werden; 

3.	 die Kopfweiden sollen einen regelmäßigen Pflegeschnitt 
erhalten; 

4.	 das Torfmoosmoor soll bei Bedarf entbuscht werden. 

§ 7 
Befreiungen 

Von den Verboten dieser Verordnung kann die oberste Natur
schutzbehörde auf Antrag gemäß § 72 des Brandenburgischen 
Naturschutzgesetzes Befreiung gewähren. 

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 des Bran
denburgischen Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig den Verboten des § 4 oder den Maßgaben des 
§ 5 zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß § 74 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes mit einer Geldbuße bis 
51 129,19 Euro (in Worten: einundfünfzigtausendeinhundert
neunundzwanzig Euro, neunzehn Cent) geahndet werden. 

§ 9 
Verhältnis zu anderen 

naturschutzrechtlichen Bestimmungen 

(1) Die Aufstellung einer Behandlungsrichtlinie zur Ausfüh
rung der in dieser Verordnung festgelegten Schutz-, Pflege
und Entwicklungsmaßnahmen und zur Verwirklichung des 
Schutzzwecks sowie die Duldung von Maßnahmen des Natur
schutzes und der Landschaftspflege richten sich nach den 
§§ 29 und 68 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes. 

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gehen anderen natur
schutzrechtlichen Schutzgebietsausweisungen im Bereich des 
in § 2 genannten Gebietes vor. 

(3) Soweit diese Verordnung keine weiter gehenden Vorschrif
ten enthält, bleiben die Regelungen über gesetzlich geschützte 
Teile von Natur und Landschaft (§§ 31 bis 36 des Brandenbur
gischen Naturschutzgesetzes) und über den Schutz und die 
Pflege wild lebender Tier- und Pflanzenarten (§§ 39 bis 55 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, §§ 37 bis 43 des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes) unberührt. 

§ 10 
Geltendmachen von Rechtsmängeln 

Eine Verletzung von Vorschriften des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes oder anderer Rechtsvorschriften kann gegen 
diese Verordnung nur innerhalb von zwei Jahren nach ihrer 
Verkündung geltend gemacht werden (§ 47 Abs. 1 Nr. 2 und 
Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung in Verbindung mit § 4 
Abs. 1 des Brandenburgischen Verwaltungsgerichtsgesetzes). 
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§ 11 
In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
Ausgenommen davon sind die Maßgaben zur landwirtschaft
lichen Bodennutzung nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a und c, 
die am 1. Juli 2003 in Kraft treten. 

Potsdam, den 20. Dezember 2002 

Der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung 

In Vertretung 
Friedhelm Schmitz-Jersch 
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Verordnung über das Naturschutzgebiet 
„Bullenberger Bach/Klein Briesener Bach“ 

Vom 23. Dezember 2002 

Auf Grund des § 21 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und 2 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes vom 25. Juni 1992 
(GVBl. I S. 208), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 10. Juli 2002 (GVBl. I S. 62), verordnet der Minister für 
Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung: 

§ 1 
Erklärung zum Schutzgebiet 

Die in § 2 näher bezeichnete Fläche im Landkreis Potsdam-
Mittelmark wird als Naturschutzgebiet festgesetzt. Das Natur
schutzgebiet trägt die Bezeichnung „Bullenberger Bach/Klein 
Briesener Bach“. 

§ 2 
Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 298 Hektar. 
Es umfasst Flächen in folgenden Fluren: 

Gemeinde: Gemarkung: Flure: 

Groß Briesen Groß Briesen 6, 8, 10; 
Ragösen Ragösen 4, 5. 

Eine Kartenskizze ist dieser Verordnung zur Orientierung als 
Anlage beigefügt. 

(2) Die Grenze des Naturschutzgebietes ist in einer Übersichts-
karte im Maßstab 1 : 50 000, in topografischen Karten im 
Maßstab 1 : 10 000 und in Flurkarten mit ununterbrochener Li
nie eingezeichnet; als Grenze gilt der innere Rand dieser Linie. 
Zur Orientierung ist dieser Verordnung zusätzlich eine Flur
stücksliste als Anlage beigefügt. Maßgeblich ist die Einzeich
nung in den Flurkarten. 

(3) Das Naturschutzgebiet ist in die Zone 1 mit rund 44 Hektar, 
die Zone 2 mit rund 27 Hektar und die Zone 3 mit rund 
227 Hektar eingeteilt. Innerhalb des Naturschutzgebietes sind 
Totalreservate mit Ausschluss der wirtschaftlichen Nutzung im 
Sinne des § 21 Abs. 2 Satz 3 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes und Zonen mit unterschiedlichen Beschränkun
gen der landwirtschaftlichen Nutzung festgesetzt. Die Total
reservate liegen in folgenden Fluren: 

Totalreservat: „Quellgebiet bei Klein Briesen“ 

Gemeinde: Gemarkung: Flure: 

Groß Briesen Groß Briesen 6, 10. 

Totalreservat: „Quellgebiet des Polsbaches“ 

Gemeinde: Gemarkung: Flur: 

Ragösen Ragösen 4. 

Die Grenzen der Zonen sind in den topografischen Karten und 
den Flurkarten eingezeichnet. Maßgeblich ist die Einzeichnung 
in den Flurkarten. 

(4) Für die außerhalb des Naturschutzgebietes liegenden, in 
den topografischen Karten und Flurkarten als „Einwirkungs
zone“ gekennzeichneten Flächen enthält diese Verordnung ge
mäß § 21 Abs. 2 Satz 2 des Brandenburgischen Naturschutzge
setzes Verbote für Handlungen, die in das Naturschutzgebiet 
hineinwirken. Maßgeblich ist die Einzeichnung in den Flurkar
ten. Die „Einwirkungszone“ ist insgesamt rund 7,6 Hektar 
groß und liegt in folgender Flur: 

Gemeinde: Gemarkung: Flur: 

Ragösen Ragösen 5. 

(5) Die Verordnung mit Karten kann beim Ministerium für 
Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes 
Brandenburg, oberste Naturschutzbehörde, in Potsdam sowie 
beim Landkreis Potsdam-Mittelmark, untere Naturschutzbe
hörde, von jedermann während der Dienstzeiten kostenlos ein
gesehen werden. 

§ 3 
Schutzzweck 

(1) Schutzzweck des Naturschutzgebietes ist 

1.	 die Erhaltung und Entwicklung der stark mäandrierenden, 
sommerkühlen Bäche Klein Briesener Bach, Polsbach und 
Bullenberger Bach einschließlich ihrer Quellbereiche, der 
sie umgebenden Naturräume und ihrer Wassereinzugsge
biete sowie die Erhaltung ihrer hohen Wasserqualität; 

2.	 die Erhaltung und Entwicklung als Lebensraum wild leben
der Pflanzengesellschaften, insbesondere Quellerlenbrüche, 
Pfeifengras-Moorbirkenwälder, Sternmieren-Eichen-Hain-
buchenwälder, Erlen-Eschen-Bruchwälder mit Großseggen 
und Feuchtwiesen; 

3.	 die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Lebens
beziehungsweise Rückzugsraum und potenzielles Wieder
ausbreitungszentrum in ihrem Bestand bedrohter wild leben
der Tierarten, darunter nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 und 11 des 
Bundesnaturschutzgesetzes besonders und streng geschütz
ter Arten, wie beispielsweise Fledermäuse (Chiroptera), 
Eisvogel (Alcedo atthis), Schwarzstorch (Ciconia nigra), 
Mittelspecht (Dentrocopus medius), Moorfrosch (Rana 
arvalis), Edelkrebs (Astacus astacus) und Zweigestreifte 
Quelljungfer (Cordulegaster boltoni); 
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4.	 die Erhaltung und Entwicklung der standorttypischen, 
bachbegleitenden Waldbestände sowie der sie umgebenden 
strukturreichen Mischwälder; 

5.	 die Erhaltung des Gebietes aus wissenschaftlichen Grün
den, insbesondere zum Zwecke der ökologischen Erfor
schung von Lebensräumen unter den Bedingungen wech
selnder Grundwasserstände sowie der natürlichen Entwick
lung von Quellbereichen; 

6.	 die Erhaltung der besonderen Eigenart und hervorragenden 
Schönheit des Hohen Flämings, der im Bereich des Klein 
Briesener Baches und des Polsbaches geprägt wird durch 

a)	 naturnahe Fließgewässer von hoher Seltenheit, 

b)	 abwechslungsreiche Wälder mit standorttypischer Ar
tenzusammensetzung und schützenswerten Altbaum
beständen, 

c)	 eine strukturreiche, hügelige Landschaft; 

7.	 die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Bestand
teil des Fließgewässersystems des nördlichen Flämings so
wie eines Biotopverbundes mit der Temnitz, der Plane und 
der Havel. 

(2) Die Unterschutzstellung dient der Erhaltung und Entwick-
lung 

1.	 von Unterwasservegetationen in Fließgewässern der Ebene, 
mageren Flachlandmähwiesen und Sternmieren-Eichen-
Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum) als Lebensraum
typen nach Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG des Rates 
vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebens
räume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. 
EG Nr. L 206 S. 7), zuletzt geändert durch die Richtli
nie 97/62/EG vom 27. Oktober 1997 (ABl. EG Nr. L 305 
S. 42) – Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie; 

2.	 von Birken-Moorwäldern und Erlen- und Eschenwäldern 
an Fließgewässern (Alnion glutinoso-incanae) als priori
täre Lebensraumtypen nach Anhang I der Fauna-Flora-
Habitat-Richtlinie; 

3.	 von Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii), Großem 
Mausohr (Myotis myotis), Bachneunauge (Lampetra pla
neri) und Kamm-Molch (Triturus cristatus) als Tierarten 
nach Anhang II der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, ein
schließlich ihrer für Fortpflanzung, Ernährung, Wanderung 
und Überwinterung wichtigen Lebensräume. 

(3) Darüber hinaus ist besonderer Schutzzweck der Zone 1 (To
talreservate): 

die Erhaltung und die Entwicklung der Quellbereiche, insbe
sondere 

a)	 der Sickerquellen im Quellgebiet bei Klein Briesen und der 
sie umgebenden Lebensräume in Abhängigkeit von den 
sich verändernden hydrologischen Verhältnissen, 

b)	 der Sturz- oder Fließquellen des Polsbaches sowie der sie 
umgebenden Mischwälder. 

§ 4 
Verbote 

(1) Vorbehaltlich der nach § 7 zulässigen Handlungen sind in 
dem Naturschutzgebiet gemäß § 21 Abs. 2 Satz 1 des Branden
burgischen Naturschutzgesetzes alle Handlungen verboten, die 
das Gebiet, seinen Naturhaushalt oder einzelne seiner Bestand
teile zerstören, beschädigen, verändern oder nachhaltig stören 
können. 

(2) Es ist insbesondere verboten: 

1.	 bauliche Anlagen zu errichten oder wesentlich zu verän
dern, auch wenn dies keiner öffentlich-rechtlichen Zulas
sung bedarf; 

2. 	 Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrseinrichtungen 
sowie Leitungen anzulegen, zu verlegen oder zu verändern; 

3.	 Plakate, Werbeanlagen, Bild- oder Schrifttafeln aufzustel
len oder anzubringen; 

4.	 Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen oder Warenauto
maten aufzustellen; 

5.	 die Bodengestalt zu verändern, Böden zu verfestigen, zu 
versiegeln oder zu verunreinigen; 

6.	 die Art oder den Umfang der bisherigen Grundstücksnut
zung zu ändern; 

7.	 zu lagern, zu zelten, Wohnwagen aufzustellen, Feuer zu 
verursachen oder eine Brandgefahr herbeizuführen; 

8.	 die Ruhe der Natur durch Lärm zu stören; 

9.	 das Gebiet außerhalb der Wege zu betreten; 

10. außerhalb der für den öffentlichen Verkehr gewidmeten 
Straßen und Wege, der nach öffentlichem Straßenrecht 
oder auf Grund des § 20 Abs. 3 des Landeswaldgesetzes 
gekennzeichneten Reitwege zu reiten; 

11. mit Fahrzeugen außerhalb der für den öffentlichen Verkehr 
gewidmeten Straßen und Wege zu fahren oder Fahrzeuge 
dort abzustellen, zu warten oder zu pflegen; 

12. zu baden; 

13. Modellsport oder ferngesteuerte Modelle zu betreiben oder 
feste Einrichtungen dafür bereitzuhalten; 

14. Hunde frei laufen zu lassen; 

15. Entwässerungsmaßnahmen über den bisherigen Umfang 
hinaus durchzuführen, Gewässer jeder Art entgegen dem 
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Schutzzweck zu verändern oder in anderer Weise den Was
serhaushalt des Gebietes zu beeinträchtigen; 

16. Schmutzwasser, Gülle, Dünger, Gärfutter oder Klärschlamm 
auszubringen, einzuleiten, zu lagern oder abzulagern; die 
§§ 4 und 5 der Klärschlammverordnung bleiben unberührt; 

17. Abfälle oder sonstige Gegenstände zu lagern, abzulagern 
oder sich ihrer in sonstiger Weise zu entledigen; 

18. Tiere zu füttern oder Futter bereitzustellen; 

19. Tiere auszusetzen oder Pflanzen anzusiedeln; 

20. wild lebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beun
ruhigen, zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Ent
wicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstät
ten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zer
stören; 

21. wild lebende Pflanzen oder ihre Teile oder Entwicklungs
formen abzuschneiden, abzupflücken, aus- oder abzurei
ßen, auszugraben, zu beschädigen oder zu vernichten; 

22. Pflanzenschutzmittel jeder Art anzuwenden; 

23. Wiesen, Weiden oder sonstiges Grünland umzubrechen, 
neu anzusäen oder nachzusäen. 

§ 5 
Besondere Verbote für die Zone 1 

Über die Verbote des § 4 hinaus ist in der Zone 1 verboten: 

1.	 das Gebiet forst- und fischereiwirtschaftlich oder in ande
rer Weise wirtschaftlich zu nutzen; 

2.	 in der Zeit vom 1. März bis 31. August eines Jahres die We
ge im Totalreservat „Quellgebiet bei Klein Briesen“ zu be
treten. 

§ 6 
Verbote für die Einwirkungszone 

Für die in § 2 Abs. 4 benannte, außerhalb des Naturschutzge
bietes gelegene „Einwirkungszone“ gilt das Verbot des § 4 
Abs. 2 Nr. 22. Darüber hinaus ist es verboten Kahlschläge vor
zunehmen. 

§ 7 
Zulässige Handlungen 

(1) Ausgenommen von den Verboten der §§ 4 und 5 bleiben 
folgende Handlungen: 

1.	 die im Sinne des § 11 Abs. 2 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes ordnungsgemäße landwirtschaftliche Bo

dennutzung auf den bisher rechtmäßig dafür genutzten Flä
chen mit der Maßgabe, dass 

a)	 Gehölze und Bruchwaldbestände sowie entlang der 
Gewässerufer ein Streifen von jeweils mindestens fünf 
Metern Breite bei Weidenutzung auszuzäunen sind, 

b)	 Grünland als Mähwiese oder als Weide mit einer Be
satzdichte von maximal 1,4 Großvieheinheiten pro 
Hektar oder dem entsprechenden Äquivalent an Dün
ger genutzt wird, ohne chemisch-synthetischen Stick
stoff einzusetzen; an Quellen ist ein Abstand von zehn 
Metern einzuhalten; § 2 Abs. 3 der Düngeverordnung 
ist zu beachten; der Einsatz von Gülle bleibt unzuläs
sig. Im Übrigen gilt § 4 Abs. 2 Nr. 16, 

c)	 auf Grünland § 4 Abs. 2 Nr. 22 und 23 gilt; bei Wild
schäden ist mit Zustimmung der unteren Naturschutz
behörde eine umbruchlose Nachsaat zulässig, 

d)	 darüber hinaus in der Zone 2 die Nutzung von Grün
land vor dem 1. Juli eines jeden Jahres unzulässig ist. 

Ausgenommen von den Maßgaben der Buchstaben a bis d 
sind die in der Schutzzone 3 liegenden Flächen folgender 
Flurstücke: 

Gemarkung Ragösen, Flur 4, Flurstücke 110, 111, 112, 
westliche Teilfläche von 114 (Acker), nordwestliche Teil
fläche von 115 (Acker), südöstliche Teilfläche von 116/2, 
133, 134, 135, 136, 137, 138; 

2.	 die im Sinne des § 11 Abs. 3 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Bo
dennutzung in der bisherigen Art und im bisherigen Um
fang auf den bisher rechtmäßig dafür genutzten Flächen 
mit der Maßgabe, dass 

a)	 keine Ufergehölze entfernt werden und kein Kahl
schlag vorgenommen wird, 

b)	 nur gebietsheimische und landschaftstypische Gehölze 
eingebracht werden, 

c)	 die an der potenziell natürlichen Vegetation orientierte 
Baumartenzusammensetzung und eine reiche Struktur 
erhalten und gefördert wird, 

d)	 Bäume mit Horsten und Höhlen nicht gefällt werden, 

e)	 ein Totholzanteil von mindestens fünf Prozent am 
Holzvorrat gewährleistet wird, 

f)	 die Bewirtschaftung der Kiefernforste im Hangbereich 
des Polsbachtales innerhalb der Abteilungen 7457 a1 
und a3 in einem Streifen von 40 Metern östlich des 
Weges, der die Teilfläche b1 der Abteilung 7457, Ober
försterei Dippmannsdorf, begrenzt, derart erfolgt, dass 
sich ein naturnaher Mischwald einstellt, 
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g)	 die in § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2 genannten Waldgesell
schaften zu erhalten sind, eine Nutzung dieser Waldge
sellschaften ausschließlich einzelstammweise erfolgt 
und eine natürliche Verjüngung gewährleistet wird, 

h)	 § 4 Abs. 2 Nr. 22 gilt; 

3.	 die im Sinne des § 11 Abs. 4 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 des 
Fischereigesetzes für das Land Brandenburg ordnungsge
mäße fischereiwirtschaftliche Flächennutzung in der bis
herigen Art und im bisherigen Umfang auf den bisher 
rechtmäßig dafür genutzten Flächen außerhalb der Zone 1 
mit der Maßgabe, dass kein Besatz von Barschen, Aalen 
und Quappen erfolgt; 

4.	 die rechtmäßige Ausübung der Angelfischerei am Mühlen
teich mit der Maßgabe, dass § 4 Abs. 2 Nr. 18 gilt; 

5.	 für den Bereich der Jagd in der Zone 1 (Totalreservat): 

Maßnahmen zur Bestandsregulierung von Haarwild, wenn 
dies zur Umsetzung des Schutzzwecks in den Zonen 2 und 3 
oder zur Abwendung von Wildschäden auf land- oder forst
wirtschaftlichen Flächen notwendig ist, unter der Maßga
be, dass die Bestandsregulierung durch maximal zwei ein
tägige Gesellschaftsjagden im Zeitraum vom 1. Oktober ei
nes Jahres bis zum 15. Januar des Folgejahres im Beneh
men mit der unteren Naturschutzbehörde erfolgt; 

6.	 für den Bereich der Jagd in den Zonen 2 und 3: 

a)	 die rechtmäßige Ausübung der Jagd mit der Maßgabe, 
dass 

aa) die Jagd nur vom Ansitz oder von Wegen aus er
folgt, 

bb) maximal zweimal jährlich eine eintägige Bewe
gungsjagd im Zeitraum vom 1. September bis 
28. Februar durchgeführt wird, 

b)	 die Errichtung ortsunveränderlicher jagdlicher Einrich
tungen zur Ansitzjagd mit Zustimmung der unteren 
Naturschutzbehörde. Die Zustimmung ist zu erteilen, 
wenn der Schutzzweck nicht beeinträchtigt wird. 

Transportable und mobile Ansitzeinrichtungen sind der 
unteren Naturschutzbehörde vor der Errichtung anzu
zeigen. Die untere Naturschutzbehörde kann in begrün
deten Einzelfällen das Aufstellen verbieten. Die Ent
scheidung hierüber soll unverzüglich erfolgen, 

c)	 die Anlage von Kirrungen und Salzleckstellen außer
halb gesetzlich geschützter Biotope; 

Im Übrigen bleibt die Anlage von Fütterungen, Ansaat
wildwiesen und Wildäckern verboten; 

7.	 die im Sinne des § 10 des Brandenburgischen Straßenge
setzes ordnungsgemäße Unterhaltung der dem öffentlichen 

Verkehr gewidmeten Straßen und Wege, die im Sinne des 
§ 78 des Brandenburgischen Wassergesetzes ordnungsge
mäße Unterhaltung der Gewässer sowie die ordnungsge
mäße Unterhaltung sonstiger rechtmäßig bestehender An
lagen jeweils im Einvernehmen mit der unteren Natur
schutzbehörde; 

8.	 die Durchführung des Weihnachtsmarktes an den Advents
wochenenden entlang des Weges am Juliushof auf dem 
Flurstück 53, Flur 10, Gemarkung Groß Briesen, auf einer 
maximalen Breite von 20 Metern entlang der Flurstü
cke 194, 193, 192 und 191/2. Die Nutzung der Flurstü
cke 134 bis 137 der Flur 8 Groß Briesen als Parkmöglich
keit während der Weihnachtsmärkte bleibt zulässig, wobei 
ein Abstand von 20 Metern zum Bachlauf zu halten ist; 

9.	 die Nutzung der Wiese des Flurstückes 38, der Flur 5, der 
Gemarkung Ragösen für jährlich drei Veranstaltungen als 
Festwiese und die Nutzung des Mühlenteiches als Bade
gewässer in der bisherigen Art und im bisherigen Um
fang; 

10. die Nutzung der Teilflächen der Flurstücke 5/36 und 5/37, 
der Flur 4, der Gemarkung Ragösen als Gartenland in der 
bisherigen Art und im bisherigen Umfang; 

11. die sonstigen bei In-Kraft-Treten dieser Verordnung auf 
Grund behördlicher Einzelfallentscheidung rechtmäßig 
ausgeübten Nutzungen und Befugnisse in der bisherigen 
Art und im bisherigen Umfang; 

12. Maßnahmen zur Untersuchung von Altlastenverdachtsflä
chen und Verdachtsflächen sowie Maßnahmen der Altlas
tensanierung und der Sanierung schädlicher Bodenverän
derungen gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz sowie Maß
nahmen der Munitionsräumung im Einvernehmen mit der 
unteren Naturschutzbehörde; 

13. Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die von 
der unteren Naturschutzbehörde angeordnet worden sind; 

14. behördliche sowie behördlich angeordnete oder zugelasse
ne Beschilderungen, soweit sie auf den Schutzzweck des 
Gebietes hinweisen oder als hoheitliche Kennzeichnungen, 
Orts- oder Verkehrshinweise, Wegemarkierungen oder 
Warntafeln dienen; 

15. Maßnahmen, die der Abwehr einer unmittelbar drohenden 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dienen. 
Die untere Naturschutzbehörde ist über die getroffenen 
Maßnahmen unverzüglich zu unterrichten. Sie kann nach
träglich ergänzende Anordnungen zur Vereinbarkeit mit 
dem Schutzzweck treffen. 

(2) Die in § 4 für das Betreten und Befahren des Naturschutz
gebietes enthaltenen Einschränkungen gelten nicht für die 
Dienstkräfte der Naturschutzbehörden, die zuständigen Na
turschutzhelfer und sonstige von den Naturschutzbehörden be
auftragte Personen sowie für Dienstkräfte und beauftragte Per
sonen anderer zuständiger Behörden und Einrichtungen, soweit 
diese in Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben handeln. 
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Der Genehmigungsvorbehalt nach § 19 Abs. 3 Satz 2 des Lan
deswaldgesetzes bleibt unberührt. 

§ 8 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Folgende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen werden als 
Zielvorgabe benannt: 

1.	 die natürliche Fließdynamik der Bäche soll durch den 
Rückbau von Sohlschwellen, Stauhaltungen, Verrohrungen 
und Entwässerungsanlagen gesichert beziehungsweise 
wiederhergestellt werden; 

2.	 die bachbegleitenden Feuchtwiesen bei Klein Briesen ein
schließlich der in § 3 Abs. 2 Nr. 1 genannten mageren 
Flachlandmähwiesen sollen durch kleinflächige Mahd ge
nutzt werden, wobei ein Streifen von zehn Metern entlang 
der Gewässerufer aufgelassen werden soll; 

3.	 auf den Hangflächen südöstlich der Polsbachquellen bezie
hungsweise östlich des Polsbaches, die Teil der Zone 2 
sind, soll die Sukzession zugelassen werden; 

4.	 Ackerflächen in der Schutzzone 2 sollen in Grünland um
gewandelt werden; 

5.	 standortfremde Waldbestände und Gehölzgruppen sowie 
monotone Nadelholzbestände sollen in standorttypische 
Bestände mit naturnahem Bestandsaufbau umgewandelt 
werden. 

§ 9 
Befreiungen 

Von den Verboten dieser Verordnung kann die oberste Natur
schutzbehörde auf Antrag gemäß § 72 des Brandenburgischen 
Naturschutzgesetzes Befreiung gewähren. 

§ 10 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 des Bran
denburgischen Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig den Vorschriften der §§ 4, 5 und 6 oder den 
Maßgaben des § 7 zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß § 74 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes mit einer Geldbuße bis 
zu 51 129,19 Euro (in Worten: einundfünfzigtausendeinhundert
neunundzwanzig Euro, neunzehn Cent) geahndet werden. 

§ 11 
Verhältnis zu anderen 

naturschutzrechtlichen Bestimmungen 

(1) Die Aufstellung einer Behandlungsrichtlinie zur Ausfüh
rung der in dieser Verordnung festgelegten Schutz-, Pflege
und Entwicklungsmaßnahmen und zur Verwirklichung des 
Schutzzwecks sowie die Duldung von Maßnahmen des Natur
schutzes und der Landschaftspflege richten sich nach den 
§§ 29 und 68 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes. 

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gehen anderen natur
schutzrechtlichen Schutzgebietsausweisungen im Bereich des 
in § 2 genannten Gebietes vor. 

(3) Soweit diese Verordnung keine weiter gehenden Vorschrif
ten enthält, bleiben die Regelungen über gesetzlich geschützte 
Teile von Natur und Landschaft (§§ 31 bis 36 des Branden
burgischen Naturschutzgesetzes) und über den Schutz und die 
Pflege wild lebender Tier- und Pflanzenarten (§§ 39 bis 55 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, §§ 37 bis 43 des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes) unberührt. 

§ 12 
Geltendmachen von Rechtsmängeln 

Eine Verletzung von Vorschriften des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes oder anderer Rechtsvorschriften kann ge
gen diese Verordnung nur innerhalb von zwei Jahren nach ih
rer Verkündung geltend gemacht werden (§ 47 Abs. 1 Nr. 2 
und Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung in Verbindung 
mit § 4 Abs. 1 des Brandenburgischen Verwaltungsgerichts
gesetzes). 

§ 13 
In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
Ausgenommen davon sind die Maßgaben zur landwirtschaftli
chen Bodennutzung nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b, c und d, 
die am 1. Juli 2003 in Kraft treten. 

Potsdam, den 23. Dezember 2002 

Der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung 

In Vertretung 
Friedhelm Schmitz-Jersch 
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Anlage 

Flurstücksliste zur Verordnung über das Naturschutzgebiet „Bullenberger Bach/Klein Briesener Bach“ vom 23. Dezember 2002 

Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 298 Hektar. Es umfasst folgende Flächen in den Gemarkungen: 

Landkreis: Potsdam-Mittelmark 

Gemarkung: Flur: Flurstücke: 

Groß Briesen 6 170 teilweise (bis zum Graben), 171 bis 174 jeweils teilweise (zwischen Graben und Weg), 
364; 

8 60 bis 92, 93 bis 95 jeweils teilweise (bis zum Weg), 129 teilweise, 131, 132/1, 132/2, 134 
bis 137, 139 bis 141, 141/2, 142/1, 142/2, 143, 144/1, 144/2, 145 bis 186, 187 bis 190 je
weils teilweise (ohne Teilflächen a1, a2, a3 der Abteilung 7476), 191/1, 191/2, 192, 193 teil
weise, 194 teilweise; 

10 42, 43, 44, 45/2 teilweise, 47 teilweise (bis zur Abteilungsgrenze 7471), 48 teilweise (bis 
zur Abteilungsgrenze 7471), 49, 50 teilweise (bis zur Abteilungsgrenze 7471), 51, 52, 53 
teilweise, 55 teilweise, 57 bis 60 teilweise (bis zur Abteilungsgrenze 7471, Ausgrenzung 
des Schießstandes nach Forstgrundkarte), 72 bis 78, 79 teilweise, 80 bis 89 jeweils teil
weise, 90, 91 bis 93 jeweils teilweise, 109 teilweise, 110 teilweise, 113 teilweise; 

Ragösen 4 1 bis 37, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 40/1, 40/2, 41/1, 41/2, 42, 43/1, 43/2, 44 bis 50, 51 bis 61 
jeweils teilweise (entlang des Weges nach der Forstgrundkarte), 62 teilweise, 63 teilweise 
(Teilfläche a3 der Abteilung 7460), 64 teilweise (Teilfläche a3 der Abteilung 7460), 77 bis 
80 jeweils teilweise (entlang des Weges nach der Forstgrundkarte), 81 teilweise, 82 teil
weise, 109 teilweise, 110 bis 114, 115, 116/1, 116/2, 121 bis 130; 131 teilweise, 132 bis 
138; 

5 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 8/1, 10/1, 11/1, 11/2 teilweise (entlang der südlichen Grenze der 
Teilfläche a6 der Abteilung 7456), 12, 13/1, 13/2 teilweise (entlang der südlichen Grenze 
der Teilfläche a6 der Abteilung 7456), 14/1, 14/2 teilweise (entlang der südlichen Grenze 
der Teilfläche a6 der Abteilung 7456), 15/1, 15/2 teilweise (entlang der südlichen Grenze 
der Teilfläche a6 der Abteilung 7456), 16/1, 16/2 teilweise (entlang der südlichen Grenze 
der Teilfläche a6 der Abteilung 7456), 17 teilweise, 18, 19 teilweise, 20/1, 21/1, 22/1, 23/1, 
24/1, 25/1, 26/1, 20/2 bis 26/2 jeweils teilweise (Teilfläche a3 der Abteilung 7455), 27/1, 
28/1, 29/1, 30/1, 31/1, 33 bis 37, 38, 39, 40, 42, 61, 85 teilweise, 86. 

Folgende Flächen davon bilden die Zone 1 mit Ausschluss der wirtschaftlichen Nutzung im Sinne des § 21 Abs. 2 Satz 3 des Branden
burgischen Naturschutzgesetzes mit einer Größe von rund 44 Hektar: 

Totalreservat 1: „Quellgebiet bei Klein Briesen“ 

Gemarkung: Flur:	 Flurstücke: 

Groß Briesen 6 364 (waldfreie Bereiche); 

10 72 (Teilfläche b der Abteilung 7534 nördlich des Weges), 73 (ohne Teilfläche b2 der Abtei
lung 7535), 74 bis 77, 79 teilweise, 80 teilweise. 

Totalreservat 2: „Quellgebiet des Polsbaches“ 

Gemarkung: Flur:	 Flurstücke: 

Ragösen 4	 38/2 bis 41/2 jeweils teilweise (entlang des Weges nach der Forstgrundkarte), 45 bis 47 
(entlang des Weges nach der Forstgrundkarte), 48, 49 bis 50 jeweils teilweise (Teilfläche b5 

der Abteilung 7457), 124 teilweise (Waldbereich). 
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Folgende Flächen davon bilden die Zone 2 mit Beschränkungen der landwirtschaftlichen Nutzung mit einer Größe von rund 27 Hektar: 

Gemarkung: Flur: Flurstücke: 

Groß Briesen 6 170 bis 174 jeweils teilweise; 

8 74, 75, 79 bis 81, 85 bis 87, 174 bis 181 jeweils teilweise; 

10 79 bis 89 jeweils teilweise, 90, 91 teilweise, 92 teilweise; 

Ragösen 4 113, 114 teilweise, 115 teilweise, 116/2 teilweise, 121 bis 123, 124 teilweise, 125 bis 127, 
132 teilweise; 

5 85 teilweise, 86. 

Folgende Flächen bilden die Einwirkungszone mit einer Größe von rund 7,6 Hektar: 

Gemarkung: Flur:	 Flurstücke: 

Ragösen 5	 1/2 bis 8/2 (Forstabteilung 7456 a4), 85 (Waldfläche der Forstabteilung 7454 a2 und a3) 
und 91/2 teilweise. 
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